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H1N1-Pandemieversorgung – Abrechnung und Taxation 
 
 
Sehr geehrte Anwenderin, 
sehr geehrter Anwender, 
 
wir möchten Sie hiermit über den aktuellen Stand der H1N1-Pandemieversorgung informieren. 
 
Nachdem die Weltgesundheitsorganisation angesichts der weltweiten Ausbreitung des 
Influenzavirus A (H1N1) die Pandemie-Alarmstufe 6 ausgerufen hat, hat man sich in Deutschland 
entschlossen, zum wirksamen Schutz gegen eine Infektion, einen Impfstoff bereitzustellen. 
 
Bei der Belieferung der Arztpraxen und Impfstellen mit dem Pandemieimpfstoff sind dabei in den 
meisten Bundesländern öffentliche Apotheken beteiligt. Hierbei gelangt der Impfstoff nicht über den 
normalen Arzneimittelmarkt in die Apotheke, sondern wird vom jeweiligen Bundesland bereitgestellt 
und von der Apotheke geliefert. Die Apotheken erhalten hierbei für die Distribution des Impfstoffes 
ein Dienstleistungshonorar. 
 
Für diese Pandemieimpfstoffversorgung durch eine Apotheke findet zwischen jedem Bundesland 
und dem jeweiligen Apothekenverband eine individuelle Vereinbarung statt. 
 
Insbesondere für die Abrechnung des Dienstleistungshonorars, wurden von jedem Bundesland 
Sonder-Pharmazentralnummern vereinbart, die bei der Taxation verwendet werden müssen. 
 
Um Sie bei dieser Abrechnung zu unterstützen, stellen wir Ihnen in Ihrem System diese Sonder- 
kennzeichen in Form von Sonderartikeln in Ihrem Artikelstammsatz zur Verfügung. Diese Sonder- 
artikel werden Ihnen erstmals mit dem Preisänderungsdienst zum 01.11.2009 bereitgestellt. 
 
Um Ihnen darüber hinaus eine Anleitung bei der Umsetzung zu geben, haben wir, für das jeweilige 
von Awinta eingesetzte Apothekensystem, und das jeweilige Bundesland, im Internet über unsere 
Website eine Dokumentation zur Verfügung gestellt. 
 
Sie erhalten diese Informationen ab Mittwoch, den 28.10.2009 über www.awinta.de im Download- 
Center unter „Apotheken-Systeme“. 
 
Dabei ist zu beachten, dass aktuell noch nicht alle Bundesländer eine Vereinbarung getroffen 
haben, und wir nur über die uns aktuell vorliegenden Vereinbarungen informieren können. Sobald 
uns neue Informationen vorliegen, stellen wir die entsprechenden Sonder-Pharmazentralnummern 
und Informationen umgehend zur Verfügung. 
 
Schauen Sie bitte regelmäßig auf die oben genannte Internet-Seite, ob dort für Ihr Bundesland und 
das jeweilig eingesetzte Apothekensystem, Informationen zur Verfügung stehen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihre VSA ApothekenSysteme GmbH 


